
1 Allgemeines, Geltungsbereich 
 
1.1 Die vorliegenden Allgemeinen Einkaufsbedingungen („AEB“) gelten für alle 
Geschäftsbeziehungen, mit denen die HSV Fußball AG („HSV“) Leistungen 
(„Leistungen“), insbesondere Dienst- oder Werkleistungen bei seinen 
Geschäftspartnern („Vertragspartner“) in Auftrag gibt. Die AEB gelten nur, wenn 
der Vertragspartner Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 
 
1.2 Sofern nichts anderes vereinbart wird, gelten die AEB in der zum Zeitpunkt der 
Bestellung des HSV gültigen (abrufbar unter www.hsv.de) bzw. jedenfalls in der 
dem Vertragspartner zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als 
Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass der HSV in 
jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müsste. 
 
1.3 Diese AEB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder 
ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Vertragspartners werden nur 
dann und insoweit Vertragsbestandteil, als der HSV ihrer Geltung ausdrücklich 
schriftlich zugestimmt hat. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, 
beispielsweise auch dann, wenn der HSV in Kenntnis der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Vertragspartners dessen Leistungen vorbehaltlos 
annimmt. 
 
1.4 Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Vertragspartner 
(einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall 
Vorrang vor diesen AEB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich 
des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. eine schriftliche Bestätigung des 
HSV maßgebend. 
 
1.5 Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom 
Vertragspartner gegenüber dem HSV abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, 
Mahnungen, Erklärung von Rücktritt), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. 
 
1.6 Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende 
Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen 
Vorschriften, soweit sie in diesen AEB nicht unmittelbar abgeändert oder 
ausdrücklich ausgeschlossen werden. 
 
2 Angebote, Vertragsschluss, Meistbegünstigung 
 
2.1 Die Erstellung von Angeboten durch den Vertragspartner erfolgt unentgeltlich 
und begründet für den HSV keinerlei Verpflichtung. 
 
2.2 Der Vertragspartner hat bei der Erstellung des Angebots die Anfrage und die 
jeweilige Leistungsbeschreibung des HSV vollständig und umfassend zu 
berücksichtigen. 
 
2.3 Der Vertragspartner ist gehalten, einem Angebot des Vertragspartners 



folgende Bestellung des HSV innerhalb einer Frist von 3 Arbeitstagen unter Angabe 
sämtlicher Einzelheiten der Bestellung schriftlich zu bestätigen („Bestätigung“). 
Bestätigt der Vertragspartner die Bestellung fristgemäß bzw. widerspricht er 
dieser nicht, so kommt der Kaufvertrag zustande. Auf offensichtliche Irrtümer (z.B. 
Schreib- und Rechenfehler) und Unvollständigkeiten und/oder sonstige Fehler der 
Bestellung einschließlich der Bestellunterlagen, der Leistungsbeschreibung 
und/oder sonstige Konzepte oder Vorgaben des HSV hat der Vertragspartner den 
HSV zum Zwecke der Korrektur bzw. Vervollständigung hinzuweisen. Gleiches gilt, 
wenn die Durchführung der Leistung aus fachlichen oder sonstigen Gründen nicht/ 
oder nicht vollständige nach der Leistungsbeschreibung des HSV umgesetzt 
werden kann. Auf Abweichungen von der Leistungsbeschreibung bzw. Bestellung 
des HSV ist ausdrücklich hinzuweisen. 
 
2.4 Sollte der Vertragspartner während der Laufzeit eines Vertrages die 
vertragsgegenständlichen Leistungen in vergleichbaren Umfang für einen Dritten 
zu günstigeren Konditionen, insbesondere bezüglich Preis, Rabatte, Technologie, 
Qualität, Zahlungsbedingungen oder sonstigen Bedingungen („Konditionen“) 
erbringen, so wird der Vertragspartner dies dem HSV unverzüglich mitteilen und 
automatisch dem HSV diese günstigeren Konditionen gewähren. Die neuen 
Konditionen gelten rückwirkend ab dem Zeitpunkt, zu welchem der 
Vertragspartner diese günstigen Konditionen dem Dritten gewährt hat. 
 
2.5 Besteht für den Vertragspartner ein Gestaltungsspielraum bei der Erbringung 
oder Umsetzung der Leistung, hat er dem HSV zuvor Vorlagen, Pläne, Muster oder 
Entwürfe zwecks Freigabe zu übergeben. 
 
3 Leistungsänderungen, zusätzliche Leistungen 

Der HSV kann jederzeit Änderungen der vertraglichen Leistungen verlangen. Der 
Vertragspartner kann dem Änderungsverlangen widersprechen, soweit ihm die 
Durchführung des Änderungsverlangens unzumutbar ist. Der Vertragspartner wird 
dem HSV für diese zusätzlichen und weitergehenden Leistungen ein neues 
schriftliches Vertragsangebot unterbreiten. Die Mehrleistung darf erst nach 
Abschluss eines separaten Einzelvertrages über diese Leistungen erbracht werden. 
Leistungen des Vertragspartner, die diesen Voraussetzungen nicht entsprechen, 
werden nicht vergütet. Erfolgt keine Einigung, kann der HSV den Vertrag über die 
konkret zu ändernde Leistung außerordentlich kündigen, wenn dem HSV ein 
Festhalten am Vertrag ohne die verlangte Änderung unzumutbar ist. 
 
4 Ausführungsfristen und Lieferverzug 
 
4.1 Alle schriftlich vereinbarten Ausführungsfristen sind verbindlich. Der 
Vertragspartner ist verpflichtet, den HSV unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu 
setzen, wenn er vereinbarte Ausführungsfristen – aus welchen Gründen auch 
immer – voraussichtlich nicht einhalten kann. 
 
4.2 Erbringt der Vertragspartner seine Leistung nicht oder nicht innerhalb der 
vereinbarten Ausführungsfrist oder kommt er in Verzug, so bestimmen sich die 
Rechte des HSV – insbesondere auf Rücktritt und Schadensersatz – nach den 
gesetzlichen Vorschriften. Die Regelungen in Ziffer 4.3 bleiben unberührt. 



 
4.3 Ist der Vertragspartner in Verzug, kann der HSV eine Vertragsstrafe i.H.v. 1% 
des Nettopreises der Leistung pro vollendete Kalenderwoche verlangen, insgesamt 
jedoch nicht mehr als 5% des Nettopreises der Leistung, mit der sich der 
Vertragspartner in Verzug befindet. Der HSV ist berechtigt, die Vertragsstrafe 
neben der Erfüllung und als Mindestbetrag eines vom Vertragspartner nach den 
gesetzlichen Vorschriften geschuldeten Schadensersatzes zu verlangen; 
weitergehende gesetzliche Ansprüche (z.B. Rücktritt und Schadensersatz statt der 
Leistungen) bleiben unberührt. Der Vertragspartner hat das Recht, nachzuweisen, 
dass infolge des Verzuges gar kein oder ein wesentlich niedriger Schaden 
entstanden ist. 
 
5 Leistung, Lieferung, Annahmeverzug, Verpackungen 
 
5.1 Der Vertragspartner führt die Leistungen und die ihm übertragenen Arbeiten in 
eigener Regie und Verantwortung aus. Nur der Vertragspartner ist seinen 
Mitarbeitern weisungsbefugt. 
 
5.2 Vor Leistungsbeginn benennt der Vertragspartner dem HSV einen für die 
Entgegennahme von Erklärungen zuständigen und verantwortlichen 
Ansprechpartner beim Vertragspartner. Die Kommunikation im Rahmen des 
bestehenden Vertragsverhältnisses, auch im Hinblick auf das eingesetzte Personal, 
erfolgt ausschließlich über den vom Vertragspartner benannten Ansprechpartner. 
Ein Wechsel des Ansprechpartners ist dem HSV rechtzeitig anzukündigen. Der 
Vertragspartner wird bei der Durchführung der Leistung nur qualifizierte 
Mitarbeiter einsetzen und dafür auf Verlangen entsprechende Nachweise 
erbringen. Bei wiederholtem oder gravierendem Fehlverhalten einzelner Mitarbeiter 
zu Lasten des HSV kann der HSV von dem Vertragspartner verlangen, im Rahmen 
der Leistungserbringung auf den Einsatz dieser Mitarbeiter zu verzichten. Den 
Mehraufwand, der sich daraus ergibt, trägt der Vertragspartner. 
 
5.3 Der Vertragspartner hat dem HSV auf dessen Anforderungen eine Liste mit den 
Namen der Arbeitskräfte einzureichen, die der Vertragspartner zur Erfüllung der 
vertraglichen Leistungen beim HSV einsetzen will. Abweichungen bzw. Änderungen 
sind unverzüglich anzuzeigen. 
 
5.4 Vor Beginn der Leistungen haben sich die Arbeitskräfte beim zuständigen 
Mitarbeiter des HSV zu melden, die Durchführung der Leistungen abzusprechen und 
sich nach Durchführung der Leistungen abzumelden, soweit nichts anderes 
vereinbart wurde. Der Besucherausweis ist während der gesamten Tätigkeit gut 
sichtbar zu tragen. 
 
5.5 Der Vertragspartner stellt sicher, dass durch die Erbringung der Leistung, der 
Betrieb beim HSV nicht mehr als unvermeidlich behindert wird. 
 
5.6 Soweit der HSV Mitwirkungshandlungen zu erbringen hat, so sind diese im 
Vertrag schriftlich festzuhalten. Eine unzureichende oder nicht rechtzeitige 
Mitwirkungshandlung seitens des HSV ist unverzüglich durch den Vertragspartner 
zu rügen. Soweit eine solche Rüge unterbleibt, kommt der HSV nicht in Verzug und 



der Vertragspartner kann sich nicht auf die nicht erbrachte Mitwirkungshandlung 
berufen. 
 
5.7 Der Vertragspartner ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des HSV nicht 
berechtigt, die von ihm geschuldete Leistung durch Dritte (z.B. Subunternehmer) 
erbringen zu lassen. 
 
5.8 Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands „frei Haus“ an den in der 
Bestellung angegebenen Ort. Ist der Bestimmungsort nicht angegeben und nichts 
anderes vereinbart, so hat die Lieferung an den Geschäftssitz des HSV in der 
Sylvesterallee 7, 22525 Hamburg zu erfolgen. Der jeweilige Bestimmungsort ist 
auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung 
(Bringschuld). Teillieferungen /- leistungen bedürfen der Zustimmung des HSV. 
 
5.9 Der Vertragspartner hat gebrauchte, restentleerte Verpackungen sowie 
sonstige Abfälle, welche bei der Erbringung der Leistung entstehen, unentgeltlich 
zurücknehmen bzw. zu entsorgen. Sollte dies nicht möglich sein, wird er die 
entsprechenden angemessenen Entsorgungskosten des HSV tragen. 
 
6 Verkehrssicherungspflichten 
 
6.1 Den Vertragspartner trifft die Verkehrssicherungspflicht hinsichtlich des ihm 
überlassenen Arbeitsbereiches für den Zeitraum, in dem der HSV ihm den 
Arbeitsbereich zuweist. Der Vertragspartner ist verpflichtet, vor Verlassen des 
Arbeitsbereiches alle von ihm geschaffenen Gefahrenquellen zu beseitigen oder 
falls dies vorübergehend nicht möglich ist, diese in angemessener Weise zu sichern. 
 
6.2 Der Vertragspartner ist insbesondere die Sicherheit und Gesundheit der 
Arbeitnehmer, den Schutz der Umwelt, den Transport gefährlicher Güter und den 
Brandschutz betreffende Gesetze, Verordnungen und Vorschriften einschließlich 
der Merkblätter der Berufsgenossenschaften und des Verbandes der 
Sachversicherer, einzuhalten, soweit sie für die Durchführung der Leistungen 
einschlägig sind. 
 
6.3 Der Vertragspartner hat sich bei den zuständigen Mitarbeitern des HSV für den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz, den Umweltschutz und den Brandschutz über für 
den Erfüllungsort bestehende Auflagen zu informieren und hat diese entsprechend 
zu berücksichtigen. Die erforderlichen Maßnahmen sind jeweils mit den genannten 
Mitarbeitern abzustimmen. 
 
7 Preise und Zahlungsbedingungen, Stundenlohnarbeiten, Skonto 
 
7.1 Der in der Bestellung angegebene Preis ist bindend. Alle Preise verstehen sich 
einschließlich gesetzlicher Umsatzsteuer, wenn diese nicht gesondert ausgewiesen 
ist. Der Vertragspartner ist an vereinbarte Vergütungsobergrenzen und Festpreise 
sowie an seine vor Vertragsabschluss vorgenommene Aufwandsschätzung 
gebunden; es sei denn, dass diese in der Bestellung ausdrücklich als unverbindlich 
bezeichnet sind. 
 



7.2 Sofern im Einzelfall nicht etwas anderes vereinbart ist, schließt der Preis alle 
Leistungen und Nebenleistungen des Vertragspartners (z.B. Montage, Einbau) 
sowie alle Nebenkosten (z.B. Material, Anfahrts-/Transportkosten, 
Haftpflichtversicherung) ein. 
 
7.3 Leistungen, welche auf Basis von Stundensätzen, bzw. Tagespauschalen, 
erbrachte werden, dürfen nur auf ausdrückliche schriftliche Zustimmung des HSV 
erbracht werden und bedürfen der Angabe einer Aufwandsschätzung. 
 
7.4 Soweit nicht abweichend vereinbart, sind bei Leistungen nach Ziffer 7.3 
Nachweise über die erbrachten Stunden („Stundennachweise“) täglich ohne 
Aufforderung in einfacher Ausfertigung einschließlich eines Durchschlags dem HSV 
zur Unterschrift vorzulegen. Der HSV hat dem Vertragspartner unverzüglich, 
jedoch spätestens sechs (6) Werktage nach Zugang der Stundennachweise, den 
Stundennachweis in einfacher Ausfertigung ohne Durchschlag zurückzugeben. 
Samstage gelten als Werktage. Der HSV kann Einwendungen auf dem 
Stundennachweis selbst oder gesondert schriftlich erheben. Der Vertragspartner 
hat die unterschriebenen Stundennachweise zusammen mit der jeweiligen 
Rechnung vorzulegen. Stundennachweise, gegen die Einwendungen erhoben 
wurden, kommen nicht zur Verrechnung. Maßgeblich sind die vom Vertragspartner 
in der Bestellung angegebenen Stundenlohnsätze. Der Stundennachweis muss 
mindestens folgende Angaben enthalten: Name des HSV als Auftraggeber, Bestell- 
und Abrechnungsdaten, Name und Qualifikation des Ausführenden, erbrachte 
Leistung, Beginn und Ende der Arbeiten, Dauer der Arbeiten. 
 
7.5 Der vereinbarte Preis wird innerhalb von 30 Kalendertagen ab vollständiger 
Lieferung und Leistung (einschließlich einer ggf. vereinbarten Abnahme) sowie 
Zugang einer ordnungsgemäßen Rechnung zur Zahlung fällig. Vereinbaren die 
Parteien Teilzahlungen, so erfolgen Teilzahlungen nur nach vollständiger 
Erbringung der jeweiligen Teilleistung. Vereinbarte Fälligkeitsabreden bleiben 
hiervon unberührt. 
 
7.6 Die Rechnung hat als Mindestanforderung die vom HSV in der Bestellung 
angegebene Bestellkennung bzw. Bestellnummer des HSV (Datum und Nummer, 
soweit vorhanden) zu enthalten. Fehlt diese Mindestanforderung oder ist sie 
unvollständig, so kann der HSV die Rechnung nicht bearbeiten und der HSV hat 
hieraus resultierende Verzögerungen der Bearbeitung und Bezahlung nicht zu 
vertreten. 
 
7.7 Wenn der HSV Zahlung innerhalb von 14 Kalendertagen leistet, gewährt der 
Vertragspartner dem HSV 4% Skonto auf den Nettobetrag der Rechnung. Bei 
Banküberweisung ist die Zahlung rechtzeitig erfolgt, wenn Überweisungsauftrag 
des HSV vor Ablauf der Zahlungsfrist bei der Bank des HSV eingeht; für 
Verzögerungen durch die am Zahlungsvorgang beteiligten Banken ist der HSV nicht 
verantwortlich. 
 
7.8 Der HSV schuldet keine Fälligkeitszinsen. Für den Zahlungsverzug gelten die 
gesetzlichen Vorschriften. 
 



7.9 Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte sowie die Einrede des nicht 
erfüllten Vertrages stehen dem HSV in gesetzlichem Umfang zu. Der HSV ist 
insbesondere berechtigt, fällige Zahlungen zurückzuhalten, solange dem HSV noch 
Ansprüche aus unvollständigen oder mangelhaften Leistungen gegen den 
Vertragspartner zustehen. 
 
7.10 Der Vertragspartner hat ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht nur 
wegen rechtskräftig festgestellter oder unbestrittener Gegenforderungen. 
 
7.11 Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, Forderungen, die ihm gegen den HSV 
zustehen, abzutreten oder durch Dritte einziehen zu lassen. Die Regelung des § 
354a HGB bleibt davon unberührt. 
 
8 Vertragslaufzeit und Kündigung 
 
8.1 Der Vertrag hat die in der Bestellung oder im Einzelvertrag vereinbarte Laufzeit. 
 
8.2 Das Recht der Vertragspartner zur Kündigung des Vertrages aus wichtigem 
Grunde bleibt unberührt. Als wichtiger Grund gilt insbesondere, wenn: 
 
8.2.1 ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der 
jeweils anderen Partei gestellt wurde oder 
 
8.2.2 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der jeweils anderen Partei 
eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wurde oder 
 
8.2.3 ein Verfahren zur Abnahme einer eidesstattlichen Versicherung gegenüber 
der jeweils anderen Partei durchgeführt wird. Als wichtiger Grund für den HSV gilt 
außerdem, wenn: 
 
8.2.4 die Auftragsdurchführung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des 
Vertragspartners erkennbar gefährdet wird oder 
 
8.2.5 der Vertragspartner eine oder mehrere der Klauseln in Ziffer 14 dieser AEB 
verletzt oder 
 
8.2.6 der Vertragspartner trotz Mahnung mit angemessener Nachfristsetzung die 
Leistung nicht vertragsgemäß erbringt oder 
 
8.2.7 Tatsachen bekannt werden, die beim Vertragspartner die Vermutung der 
Scheinselbständigkeit begründen oder 
 
8.2.8 ein direkter oder indirekter Wechsel in Bezug auf die Kontrolle über den 
Vertragspartner stattfindet („Change of Control“) oder der Vertragspartner alle 
oder wesentliche Teile seiner Vermögenswerte gleichgültig auf welcher Art und 
Weise auf einen Dritten überträgt (einschließlich Fusionen, 
Unternehmensaufspaltungen oder der Übertragung oder Einbringung einer ganzen 
Geschäftstätigkeit oder eines Teils hiervon). Der Vertragspartner muss den HSV 
unverzüglich schriftlich über die Art und Weise des Kontrollwechsels unterrichten. 



 
9 Mangelhafte Leistungen 
 
9.1 Für die Rechte des HSV bei Sach- und Rechtsmängeln der Leistung und bei 
sonstigen Pflichtverletzungen durch den Vertragspartner gelten die gesetzlichen 
Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 
 
9.2 Nach den gesetzlichen Vorschriften haftet der Vertragspartner insbesondere 
dafür, dass das Werk/ die Leistung bei Gefahrübergang auf den HSV die 
vereinbarte Beschaffenheit hat. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit gelten 
jedenfalls diejenigen Leistungsbeschreibungen, die – insbesondere durch 
Bezeichnung oder Bezugnahme in der Bestellung des HSV – Gegenstand des 
jeweiligen Vertrages sind oder in gleicher Weise wie diese AEB in den Vertrag 
einbezogen wurden. Es macht dabei keinen Unterschied, ob die 
Leistungsbeschreibung vom HSV oder vom Vertragspartner stammt. 
 
9.3 Der Vertragspartner garantiert, dass die gelieferte Leistung frei von Fehlern 
nach dem Stand der Technik ist und allen in Deutschland geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen entspricht. 
 
9.4 Insbesondere die unter Ziffer 14 dieser AEB aufgeführten Anforderungen an die 
Werke bzw. Dienstleistungen des Vertragspartners sowie an den Vertragspartner 
selbst gelten als vereinbarte und vom Vertragspartner ausdrücklich zugesicherte 
Eigenschaften der betreffenden Leistungen. 

Im Falle von Verstößen gegen die Vorschriften der Ziffer 14 dieser AEB stehen dem 
HSV bezüglich der bereits abgenommenen, von dem Verstoß betroffener Werke 
sämtliche Mängelansprüche zu. 

Der HSV ist berechtigt, zu erbringende Werke oder Leistungen, nicht abzunehmen, 
soweit der HSV Kenntnis von einem Verstoß gemäß Ziffer 14 der AEB erlangt. 
 
9.5 Abweichend von § 640 Abs. 2 BGB stehen dem HSV Mängelansprüche 
uneingeschränkt auch dann zu, wenn der HSV das mangelhafte Werk abnimmt, 
obschon er den Mangelt kennt. 
 
9.6 Kommt der Vertragspartner seiner Verpflichtung zur Nacherfüllung – nach 
Wahl des HSV durch Beseitigung des Mangels oder durch Herstellung eines 
mangelfreien Werkes – innerhalb einer vom HSV gesetzten, angemessenen Frist 
nicht nach, so kann der HSV den Mangel selbst beseitigen und vom Vertragspartner 
Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen bzw. einen entsprechenden 
Vorschuss verlangen. Ist die Nacherfüllung durch den Vertragspartner 
fehlgeschlagen oder für den HSV unzumutbar (z.B. wegen besonderer Dringlichkeit, 
Gefährdung der Betriebssicherheit oder drohendem Eintritt unverhältnismäßiger 
Schäden) bedarf es keiner Fristsetzung; von derartigen Umständen wird der HSV 
den Vertragspartner unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, unterrichten. 
 
9.7 Im Übrigen ist der HSV bei einem Sach- oder Rechtsmangel nach den 
gesetzlichen Vorschriften zur Minderung des vereinbarten Preises oder zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Außerdem hat der HSV nach den gesetzlichen 



Vorschriften Anspruch auf Schadens- und Aufwendungsersatz. 
 
10 Verjährung 
 
10.1 Die wechselseitigen Ansprüche der Vertragsparteien verjähren nach den 
gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 
 
10.2 Die Verjährungsfrist für Ansprüchen gemäß § 634 a Abs. 1 Nr. 1 BGB beträgt 
36 Monate. 
 
11 Geheimhaltung und Eigentumsvorbehalt, Referenzausschluss 
 
11.1 An Abbildungen, Plänen, Zeichnungen, Berechnungen, 
Ausführungsanweisungen, Produktbeschreibungen und sonstigen Unterlagen 
behält sich der HSV Eigentums- und Urheberrechte vor. Derartige Unterlagen sind 
ausschließlich für die vertragliche Leistung zu verwenden und nach Erledigung des 
Vertrags an den HSV zurückzugeben. Gegenüber Dritten sind die Unterlagen 
geheim zu halten, und zwar auch nach Beendigung des Vertrags. Die 
Geheimhaltungsverpflichtung erlischt erst, wenn und soweit das in den 
überlassenen Unterlagen enthaltene Wissen allgemein bekannt geworden ist. 
 
11.2 Die Übereignung der Ware auf den HSV hat unbedingt und ohne Rücksicht auf 
die Zahlung des Preises zu erfolgen. 
 
11.3 Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, den Namen oder die Kennzeichen des 
HSV als Referenz zu nutzen, es sei denn, es liegt eine ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung des HSV vor. Es ist dem Vertragspartner insbesondere untersagt, die 
Bezeichnungen (i) HSV, (ii) Hamburger Sport-Verein e.V., (iii) HSV Fußball AG, das 
HSV-Logo „Die Raute“ oder die Bezeichnung „NUR DER HSV“ als Referenz auf einer 
Webseite, in Verkaufsprospekten, Unternehmensbroschüren etc. zu verwenden 
oder auf eine ähnliche Art und Weise auf eine Zusammenarbeit mit dem HSV 
hinzuweisen, bzw. mit einer solchen Zusammenarbeit zu werben. 
 
12 Rechte an Arbeitsergebnissen, Urheberrechte 
 
12.1 Im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Vertrages entstehende 
Nutzungsrechte an Dokumentationen, Berichten, Schaubildern, Diagrammen, 
Bildern, Filmen, Trägern von Daten zur visuellen Wiedergabe, Datenträgern etc. 
stehen ausschließlich dem HSV zu. Der Vertragspartner ist berechtigt, zum 
Nachweis der von ihm erbrachten Leistungen eine oder ggf. mehrere Kopien des 
vorgenannten Materials zu behalten. Weitere Rechte, insbesondere ein 
Vervielfältigungs- oder Verbreitungsrecht stehen dem Vertragspartner an diesem 
Material nicht zu. Originalmaterial ist an den HSV zu übergeben und – sofern dies 
rechtlich möglich ist – auch zu übereignen. 
 
12.2 Die HSV wird Eigentümer aller von dem Vertragspartner gelieferten und im 
Rahmen dieses Vertrages erstellten Unterlagen. An diesen sowie an sonstigen aus 
der Zusammenarbeit entstandenen Ergebnissen und ungeschützten Kenntnissen 



erhält er ein ausschließliches, unwiderrufliches, zeitlich, räumlich und inhaltlich 
uneingeschränktes, übertragbares Nutzungsrecht für sämtliche 

Nutzungsarten. Diese beinhalten insbesondere das Recht zur Vervielfältigung der 
Verbreitung, der Ausstellung, des Vortrags, der Vorführung sowie das Recht der 
Wiedergabe durch Bild- und Tonträger und das Recht zur Bearbeitung und 
Umgestaltung. 
 
12.3 Werden im Rahmen der Erfüllung dieses Vertrages bereits vorhandene 
gewerbliche Schutzrechte, Urheberrecht oder ungeschützte Kenntnisse (Know-
how) des Vertragspartner verwendet und sind diese zur Verwertung des 
Arbeitsergebnisses durch die HSV notwendig, erhält der HSV an den gewerblichen 
Schutzrechten, den Urheberrechten sowie an den ungeschützten Kenntnissen 
(Knowhow) ein nicht ausschließliches Benutzungsrecht. Dieses beinhaltet 
sämtliche, insbesondere die unter Ziffer 12.1 genannten Nutzungsarten. 
 
12.4 Der Vertragspartner wird dem HSV alle Erfindungen oder sonstigen 
schutzfähigen Ergebnisse, die im Zusammenhang mit den für den HSV erbrachten 
Leistungen entstehen, unverzüglich melden und ihm alle erforderlichen Auskünfte 
erteilen. Sämtliche Erfindungen sind auf den HSV zu übertragen. Hat der HSV an 
der Anmeldung einer Erfindung zum Schutzrecht kein Interesse, überträgt er die 
Erfindung auf den Vertragspartner zurück. Beim HSV verbleibt ein einfaches, 
unentgeltliches, uneingeschränktes Benutzungsrecht. 
 
12.5 Der Vertragspartner garantiert, dass sämtliche erbrachten Leistungen frei von 
Rechten Dritter sind. Weiterhin verpflichtet sich der Vertragspartner, den HSV von 
allen Ansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen und alle Kosten der 
Rechtsverteidigung zu übernehmen, soweit diese Ansprüche und Kosten auf einer 
vom Vertragspartner zu vertretenden Verletzung von Schutzrechten Dritter 
beruhen. 
 
12.6 Der HSV ist berechtigt, das Nutzungsrecht („Lizenz“) vom Rechtsinhaber auf 
Kosten des Vertragspartners zu erwerben. 
 
13 Versicherung 

Der Vertragspartner muss bei Auftragserteilung eine Haftpflichtversicherung in 
ausreichender Höhe vorweisen. Die Haftpflichtversicherung muss mindestens eine 
Deckungssumme von 2.500.000 Euro für Personen- und Sachschäden und 
250.000 Euro für Vermögensschäden beinhalten. Auf Anfrage des HSV hat der 
Vertragspartner eine Kopie des Versicherungsscheins und eine Bescheinigung des 
Versicherers dem HSV vorzulegen. 
 
14 Regelkonformität, Code of Conduct – Arbeitsbedingungen, Umweltschutz, 
Jugendschutz, Arbeitnehmerschutz 
 
14.1 Der Vertragspartner ist zur Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik 
(insbesondere DIN-Normen, VDE-Bestimmungen, VDI-Richtlinien, DVGW-Regelwerk) 
und der gesetzlichen Bestimmungen über die Produktsicherheit (insbesondere dem 
Produktsicherheitsgesetz) verpflichtet. 



 
14.2 Der Vertragspartner verpflichtet sich alle entsprechenden Gesetze und 
Verordnungen einzuhalten und alle relevanten DIN-, EN- und ISO Normen 
nachzuweisen. Über die Erfüllung aller gesetzlichen Anforderungen hat der 
Vertragspartner vor Erbringung der Leistung unaufgefordert einen Nachweis zu 
erbringen. Zukünftige Änderungen der gesetzlichen Anforderungen und 
Bestimmungen müssen rechtzeitig berücksichtigt werden 
 
14.3 Der Vertragspartner sichert zu, dass er nicht mit kriminellen und/oder 
verfassungsfeindlichen Organisation zusammenarbeitet. 
 
14.4 Dem Vertragspartner ist es untersagt, Zuwendungen an Mitarbeiter des HSV 
zum Zweck der Vorteilserlangung, insbesondere den bevorzugten Bezug seiner 
Waren anzubieten oder zu gewähren. Verstöße gegen diese Verpflichtungen 
berechtigen den HSV zur außerordentlichen Kündigung der Geschäftsbeziehung; 
weitergehende Ansprüche bleiben unberührt. 
 
14.5 Der HSV bekennt sich zum Schutz der Umwelt, von Jugendlichen und 
Arbeitnehmern. Der Vertragspartner garantiert dem HSV die Einhaltung der 
international geltenden arbeitsrechtlichen Mindeststandards, hinsichtlich 
Arbeitnehmerrechte, Arbeitszeit und Arbeitsschutz, sowie aller jeweils geltenden 
gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen. Insbesondere sichert der 
Vertragspartner die absolute Einhaltung der nachfolgenden Standards zu und wird 
auch sämtliche Sub-Unternehmer und andere Erfüllungsgehilfen und seine 
Unterlieferanten, sowie deren etwaige Unterlieferanten hierauf verpflichten und die 
Einhaltung dieser Verpflichtungen regelmäßig strengstens kontrollieren. 
 
14.6 Der Vertragspartner erklärt sich damit einverstanden, dass der HSV oder vom 
HSV beauftragte Dritte die Einhaltung sämtlicher nachfolgend aufgeführter 
Standards selbst in den Betrieben des Vertragspartners jederzeit kontrollieren 
können, und wird auch die oben genannten Personen zur Abgabe einer 
deckungsgleichen Einverständniserklärung verpflichten. 
 
14.7 Die nachfolgenden Standards stellen lediglich den jeweiligen garantierten 
Mindeststandard dar. Sollten am Ort des Betriebes des Vertragspartners oder 
seiner Unterlieferanten strengere gesetzliche Regelungen gelten, so treten diese an 
Stelle der nachfolgend aufgestellten Regelungen. 
 
14.8 Der Vertragspartner darf keine Kinderarbeit ausnutzen, anwenden oder diese 
dulden. Als Kinderarbeit gilt jede Arbeit, die von einer Person unter 15 Jahren oder 
einer noch schulpflichtigen Person verrichtet wird. 
 
14.9 Der Vertragspartner darf von keinerlei Zwangsarbeit, einschließlich 
Schuldknechtschaft und Gefängnisarbeit, Gebrauch machen bzw. diese dulden. Als 
Zwangsarbeit gilt jede Arbeit oder Dienstleistung, die von einer Person unter der 
Androhung einer Strafe oder eines sonstigen Übels verlangt wird und für die sich 
besagte Person nicht freiwillig zur Verfügung gestellt hat. Ferner gilt als 
Zwangsarbeit, wenn von Beschäftigten bei ihrer Einstellung durch den 
Vertragspartner verlangt wird, eine Kaution oder persönliche Dokumente zu 



hinterlegen. 
 
14.10 Der Vertragspartner ist verpflichtet, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
bzw., ist der Sitz des Vertragspartners nicht in Deutschland aber innerhalb der EU, 
die dem AGG zugrunde liegenden Richtlinien zu beachten, deren Ziel es ist, 
Benachteiligungen insbesondere bei Einstellung, Vergütung, Weiterbildung, 
Beförderung, Kündigung oder Ruhestand aus Gründen der Rasse oder wegen der 
ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu 
beseitigen. 
 
14.11 Der Vertragspartner hat sicherzustellen, dass die Arbeitsbedingungen der 
Mitarbeiter in Bezug auf Arbeitsgeräte, Arbeitsmaterialien und die weiteren 
Umstände der Erbringung der Arbeitsleistung diese nicht in ihrer körperlichen 
Unversehrtheit gefährden. 
 
14.12 Weiblichen Arbeitnehmern muss Mutterschutz vor und nach der Geburt 
gewährt werden. Arbeitnehmer dürfen nicht aufgrund von Schwangerschaft 
entlassen werden. Schwangere Beschäftigte dürfen nicht an Arbeitsplätzen 
eingesetzt werden, die ihren Gesundheitszustand negativ beeinflussen. 
 
14.13 Der Vertragspartner muss die anwendbaren Gesetze und Industriestandards 
in Bezug auf die Arbeitszeiten einhalten. Auf keinen Fall darf von Mitarbeitern 
verlangt werden, regelmäßig mehr als 48 Stunden pro Woche zu arbeiten. Pro 
Sieben-Tage- Periode ist mindestens ein freier Tag zu gewähren. 
 
14.14 Der Vertragspartner garantiert, alle einschlägigen Bestimmungen des 
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, des Mindestlohngesetzes sowie andere 
gesetzliche und tarifliche Bestimmungen über Mindestentgelte in der jeweils 
geltenden Fassung ein. 
 
14.15 Der Vertragspartner muss das Recht aller Mitarbeiter respektieren, 
Arbeitnehmervereinigungen ihrer Wahl zu bilden und diesen beizutreten sowie 
Tarifverhandlungen zu führen, Der Vertragspartner darf Mitglieder in 
Arbeitnehmerorganisationen oder Gewerkschaften weder zu bevorzugen noch zu 
benachteiligen. Der Vertragspartner muss sicherstellen, dass die für eine 
Standardarbeitswoche gezahlten Löhne mindestens den gesetzlichen Standards 
entsprechen. 
Arbeitnehmer haben Anspruch auf einen schriftlichen Arbeitsvertrag. 
 
15 Datenschutz 

Der Vertragspartner ist damit einverstanden, dass der HSV die im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung erforderlichen Daten des Vertragspartners und der mit ihm 
abgeschlossenen Verträge über EDV speichern und lediglich für eigene Zwecke 
verwendet werden. 
 
16 Sonstige Bestimmungen, Rechtswahl und Gerichtsstand 
 
16.1 Sollte eine der vorstehenden Regelungen unwirksam oder undurchführbar sein 



oder werden, so wird davon die Rechtswirksamkeit der übrigen Regelungen nicht 
berührt. Anstelle der nichtigen oder undurchführbaren Bestimmung gilt eine solche 
Bestimmung als vereinbart, die im Rahmen des rechtlich Möglichen dem am 
nächsten kommt, was von den Vertragspartnern nach dem ursprünglichen Sinn und 
Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung gewollt war. 
 
16.2 Für diese AEB und die Vertragsbeziehung zwischen dem HSV und dem 
Vertragspartner gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 
internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts. 
 
16.3 Ist der Vertragspartner Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist 
ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem 
Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten der Geschäftssitz des HSV in 
Hamburg. Entsprechendes gilt, wenn der Käufer Unternehmer i.S.v. § 14 BGB ist. 
Der HSV ist jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der 
Lieferverpflichtung gemäß diesen AEB bzw. einer vorrangigen Individualabrede 
oder am allgemeinen Gerichtsstand des Vertragspartners zu erheben. Vorrangige 
gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben 
unberührt. 

 


